
ZEMA-Auskünfte für Jedermann – sicher und schnell
Die Erteilung von Auskünften aus den 
Melderegistern ist eine von privaten 
Stellen und Behörden häufig nachgefrag-
te Dienstleistung, die inzwischen haupt-
sächlich mit Hilfe von Online-Auskunfts-
systemen erbracht wird. 

Auf Basis der melderechtlichen Rege-
lungen in Bayern betreibt die AKDB die 
zentrale einfache Melderegisterauskunft 
ZEMA für sog. Power-User aus der Privat-
wirtschaft und das Bayerische Behörden-
informationssystem BayBIS für kommu-
nale und staatliche Behörden in Bayern. 

Mit der elektronischen Bürgerauskunft 
steht auch Bürgern, die nur im Einzelfall 
oder sporadisch eine Melderegisteraus-
kunft benötigen, die Möglichkeit offen, 
über das Internet eine einfache Meldere-
gisterauskunft einzuholen. Die einfache 
Melderegisterauskunft umfasst die ak-
tuelle Adresse und Doktorgrad einzelner 
bestimmter Einwohner.
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Vorteile für die Bürger

Landesweites Auskunftssystem mit Zugang zu allen ``
Melderegistern in Bayern
Der Bürger ist bei der Einholung der Auskünfte zeit-``
lich ungebunden, unabhängig von den Öffnungszei-
ten der Meldebehörden
Keine Wartezeiten wie bei der herkömmlichen ``
schriftlichen Meldeamtsanfrage, sondern sofortige 
Verfügbarkeit der Auskunft
Sofern eine Person (mehrfach) umgezogen ist, kann ``
durch die Adresskettenverfolgung schnell die aktuel-
le Adresse ermittelt werden
Einfache und sichere Abwicklung des Bezahlvorgan-``
ges über ein elektronisches Bezahlsystem

Vorteile für die Kommunen

Der größte Anteil der Erlöse aus der gebührenpflich-``
tigen Bürgerauskunft wird von der AKDB an die Kom-
munen abgeführt.
Den Kommunen selbst entsteht bei der Bürgeraus-``
kunft kein Aufwand.

Den Zugang zur Bürgerauskunft finden Sie auf dem Bayerischen Verwaltungsportal 
unter der Internetadresse:

http://www.verwaltung.bayern.de



AKDB, Herzogspitalstraße 24, 80331 München
Telefon +49 89 5903-0, Telefax +49 89 5903-1845, E-Mail mailbox@akdb.de, www.akdb.de

Die melde- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden strikt beachtet werden. 
Bei der Anfrage muss der Auskunftssuchende neben Namen und Wohnort zwei weitere 
Suchkriterien zur angefragten Person angeben (d.h. diese Person ist dem Auskunftssu-
chenden i.d.R. bekannt). Eine beliebige Adresssuche über (alle) Personen, die in einer 
bestimmten Straße, in einem Stadtteil, in einer Gemeinde, usw., wohnen, ist nicht 
möglich.

Die Auskunft beinhaltet nur die Adressdaten der Person, die datenschutzrechtlich als 
unbedenklich zu betrachten sind. Es besteht keine Möglichkeit, auf weitere Meldedaten 
(z.B. Religions- oder Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum usw.) zuzugreifen und diese 
einzusehen oder abzurufen. 

Die Auskunft wird nur erteilt, wenn eine Person zweifelsfrei ermittelt werden konnte. 
Selbstverständlich wird keine Auskunft erteilt, wenn die angefragte Person Widerspruch 
gegen die Melderegisterauskunft über das Internet eingelegt hat oder Auskunftssperren 
bestehen.

Datenschutz und Datensicherheit
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